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Non-Dual-Use-Erklärung 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
              
Hiermit bestätigen wir, dass für unsere Produkte keine Ausfuhrlizenz/Ausfuhrgenehmigung 
für Güter mit doppeltem Verwendungszweck erforderlich ist. 
Die von uns gelieferten Güter sind weder auf den nachfolgenden Ausfuhrlisten aufgeführt, 
noch vom US Reexport Recht betroffen. 
 
EG-Dual-Use-VO 428/2009 (Anhang I+II gem. Dual-Use-VO) 
(EG) Nr. 1236/2005 Anti Folter VO 
 
Die Prüfung der Genehmigungsbedürftigkeit einer Ausfuhrware obliegt dem 
Ausführer/Anmelder. 
Der Kreis der genehmigungspflichtigen Ware ergibt sich aus den einschlägigen Vorschriften 
des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung in Verbindung mit der 
Ausfuhrliste (Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung), sowie aus etwaigen sonstigen 
Vorschriften einschließlich des Gemeinschaftsrechts. 
 
Auf Änderungen der Ausfuhrliste, sowie auf die Einhaltung der Embargovorschriften ist 
eigenverantwortlich zu achten. 
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